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1 Begutachtung
Die Gemeinde Achstetten plant die Aufstellung des Bebauungsplanes "Obstgarten I" für ein

allgemeines Wohngebiet. Das Plangebiet ist größtenteils mit Wohngebäuden bebaut. Außer-

dem befindet sich ein Getränke- und Lebensmittelmarkt im Plangebiet.

Im Rahmen der schalltechnischen Untersuchung sind die Gewerbelärmimmissionen des Ge-

tränke- und Lebensmittelmarktes unter Berücksichtigung der Genehmigungslage und der tat-

sächlichen Betriebsverhältnisse zu ermitteln und zu bewerten. Dabei ist auch zu prüfen, inwie-

weit durch die Ausweisung eines Mischgebietes der mögliche Konfliktbereich reduziert werden

kann.

Es ist nachzuweisen, dass die im Baugesetzbuch (BauGB) vorgegebenen Anforderungen an

gesunde Wohnverhältnisse erfüllt werden und entsprechend dem Bundes-Immissionsschutz-

gesetz (BImSchG) schädliche Umwelteinwirkungen soweit wie möglich vermieden werden.

Ergebnisse

Tagzeitraum

Die Untersuchungsergebnisse zeigen, dass bei einer Festsetzung eines allgemeinen Wohn-

gebietes der Immissionsrichtwert der TA Lärm „Technische Anleitung zum Schutz gegen

Lärm“ im Bereich des südöstlich gelegenen Grundstücks (ehemaliges Bankgebäude) über-

schritten wird.

Bei einer Festsetzung des südöstlich gelegenen Grundstücks (ehemaliges Bankgebäude) als

Mischgebiet wird der Immissionsrichtwert an diesem Gebäude eingehalten. An den östlich des

Getränke- und Lebensmittelmarktes gelegenen Grundstücken (Fl.-Nrn. 671/1 und 672/2) wer-

den in einem Abstand von ca. 10 m zur Grundstücksgrenze der Immissionsrichtwert der

TA Lärm für ein allgemeines Wohngebiet in der Tagzeit überschritten.

Nachtzeitraum

Variante 0

Betreiberangaben zufolge findet in der Nachtzeit zwischen 23:00 Uhr und 24:00 Uhr eine

LKW-Anlieferung von Frischwaren statt. Zusätzlich werden in der Nachtzeit zwischen

04:00 Uhr und 05:00 Uhr Zeitungen mit einem Kleintransporter im Hofbereich angeliefert. Au-

ßerdem befindet sich an der Südwestfassade eine Paketstation. Durch deren Nutzung ist auch

mit Pkw-Parkbewegungen im Nachtzeitraum zu rechnen.

Die Berechnungen dieser Variante 0 haben gezeigt, dass durch die Anlieferungen (LKW und

PKW) im Hofbereich in der Nachtzeit die Immissionsrichtwerte der TA Lärm „Technische An-

leitung zum Schutz gegen Lärm“ an mehreren Immissionsorten im Bestand als auch an pla-

nungsrechtlich zulässigen Immissionsorten (auch bei Ausweisung eines Mischgebietes im Be-

reich des südöstlich gelegenen Grundstücks (ehemaliges Bankgebäude)) erheblich über-

schritten werden.
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Variante 1

Gemäß der Baubeschreibung zur Genehmigung des Getränke- und Lebensmittelmarktes wur-

den die Betriebszeiten auf den Tagzeitraum 06:00 bis 22:00 Uhr festgelegt.

Die Berechnungen der Variante 1 zeigen, dass unter Berücksichtigung des Betriebes der

haustechnischen Anlagen und möglicher Parkbewegungen im Bereich der Paketstation mit

einer Einhaltung der Immissionsrichtwerte am >15 m entfernten Mischgebiet bzw. am >28 m

entfernten allgemeinen Wohngebiet zu rechnen ist.

Fazit

Bei Umsetzung der gemäß der Baubeschreibung zur Genehmigung festgelegten Betriebszei-

ten auf den Tagzeitraum 06:00 Uhr bis 22:00 Uhr des Getränke- und Lebensmittelmarktes

(bzw. einer untergeordneten Nutzung im Bereich der Paketstation) ist die Ausweisung eines

Mischgebietes auf der Fl.-Nr. 671 und eines allgemeinen Wohngebietes im übrigen Plangebiet

möglich. Ergänzend ist im westlichen Bereich der Grundstücke mit den Fl.-Nrn. 671/1 und

672/1 die Baugrenze um ca. 10 m nach Osten zu verschieben (siehe Lageplan in Punkt 16.6).

Augsburg, den 30.10.2024

BEKON Lärmschutz & Akustik GmbH

Bearbeiter: Fachlich Verantwortlicher:

Dipl.-Ing. (FH) Marlies Schaser Dipl.-Geogr. Thomas Pehl
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2 Grundlagen
/A/ Ortsbesichtigung durch die BEKON Lärmschutz & Akustik GmbH am 29.08.2024

/B/ Betriebszeiten und Fahrverkehrszahlen, erhalten von der Getränke-Service Bailer GmbH

im Rahmen der Betriebsbegehung am 29.08.2024

/C/ Entwurf des Bebauungsplanes „Obstgarten I“ der Gemeinde Achstetten, Plandatum:

29.04.2024, erhalten von der Ingenieurbüro Wassermüller Ulm GmbH per E-Mail am

22.04.2024

/D/ Genehmigungsbescheid des Getränke- und Lebensmittelmarktes, eingesehen bei der Ge-

meinde Achstetten durch die BEKON Lärmschutz & Akustik GmbH am 29.08.2024

/E/ Schallleistungspegel, messtechnisch ermittelt durch die BEKON Lärmschutz & Akustik

GmbH

/F/ Geobasisdaten: Landesamt für Geoinformation und Landentwicklung Baden-Württemberg

https://www.lgl-bw.de/LGL-Shop/

3 Situation und Aufgabenstellung
Die Gemeinde Achstetten plant die Aufstellung des Bebauungsplanes "Obstgarten I" für ein

allgemeines Wohngebiet. Das Plangebiet ist größtenteils mit Wohngebäuden bebaut. Außer-

dem befindet sich ein Getränke- und Lebensmittelmarkt im Plangebiet.

Im Rahmen der schalltechnischen Untersuchung sind die Gewerbelärmimmissionen des Ge-

tränke- und Lebensmittelmarktes unter Berücksichtigung der Genehmigungslage und der tat-

sächlichen Betriebsverhältnisse zu ermitteln und zu bewerten. Dabei ist auch zu prüfen, inwie-

weit durch die Ausweisung eines Mischgebietes der mögliche Konfliktbereich reduziert werden

kann.

Es ist nachzuweisen, dass die im Baugesetzbuch (BauGB) vorgegebenen Anforderungen an

gesunde Wohnverhältnisse erfüllt werden und entsprechend dem Bundes-Immissionsschutz-

gesetz (BImSchG) schädliche Umwelteinwirkungen soweit wie möglich vermieden werden.

4 Örtliche Gegebenheiten
Das Gelände ist annähernd eben und es bestehen keine natürlichen Abschirmungen.

Das Gelände wurde im Rechenmodell auf Grundlage des Landesamtes für Geoinformation

und Landentwicklung Baden-Württemberg modelliert /F/.

https://www.lgl-bw.de/LGL-Shop/
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5 Immissionsorte
Es wurden die Lärmimmissionen an folgenden Immissionsorten ermittelt:

ta na ta na

IO01-1 WA 55 40 55 40

IO01-2 MI 60 45 60 45

IO02 Obstgarten 1 WA 55 40 55 40

IO02-1
IO02-2

planungsrechtlich
zulässige Einwirkorte

WA 55 40 55 40

IO03 Obstgarten 1 WA 55 40 55 40

IO03-1
IO03-2

planungsrechtlich
zulässige Einwirkorte

WA 55 40 55 40

IO04-1
IO04-2

planungsrechtlich
zulässige Einwirkorte

670 WA 55 40 55 40

IO05 Weg hinter den Gärten 8 669 WA 55 40 55 40

OW
IO Beschreibung Fl.Nr. Sch.w.

IRW
Gewerbe Gewerbe

Langer Weg 8 671

672/1

671/1

Tabelle 1: Beschreibung der untersuchten Immissionsorte

Legende: IO : Immissionsort
Fl.Nr. : Flurnummer
Sch.w. : Schutzwürdigkeit
IRW : Immissionsrichtwerte der TA Lärm (1)
OW : Orientierungswerte des Beiblattes 1 zur DIN 18005 (2)
WA : allgemeines Wohngebiet
MI : Mischgebiet
Alle Pegel in dB(A)

Einzelne kurzzeitige Geräusche dürfen die Immissionsrichtwerte der TA Lärm (1) am Tage um

nicht mehr als 30 dB(A) und in der Nacht um nicht mehr als 20 dB(A) überschreiten.

Die Lage der Immissionsorte ist der Anlage 16.2 zu entnehmen.

Die Einstufung der Schutzwürdigkeit wurde dem Entwurf des Bebauungsplanes „Obstgar-

ten I“ /C/ der Gemeinde Achstetten entnommen. Am Immissionsort IO01 wurde im Rahmen

der vorliegenden Untersuchung sowohl die Schutzwürdigkeit eines allgemeinen Wohngebie-

tes also auch die eines Mischgebietes geprüft.

Um die spätere Vollzugsfähigkeit des Bebauungsplanes hinsichtlich möglicher schalltechni-

scher Konflikte bezüglich der Gewerbelärmimmissionen im Plangebiet zu bewerten, werden

im Gutachten anstelle der Orientierungswerte des Beiblattes 1 zur DIN 18005 (2) die Immissi-

onsrichtwerte der TA Lärm (1) als Bewertungsgrundlage herangezogen.

Die Immissionsrichtwerte der TA Lärm (1) stimmen für die im Bebauungsplan vorgesehene

bauliche Nutzung mit den Orientierungswerten des Beiblattes 1 zur DIN 18005 (2) überein.
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6 Beurteilungszeiträume
Die Immissionsrichtwerte beziehen sich auf folgende Zeiten:

Bezeichnung von bis

tags (ta) 06:00 Uhr 22:00 Uhr

nachts (na) 22:00 Uhr 06:00 Uhr

Tabelle 2: Beurteilungszeiträume

Maßgeblich für die Beurteilung der Nacht ist die volle Nachtstunde im Zeitraum von 22:00 Uhr

bis 06:00 Uhr mit dem höchsten Beurteilungspegel.

Für folgende Zeiten ist in Gebieten nach TA Lärm (1) Nummer 6.1 Buchstaben1 e bis g (allge-

meines Wohngebiet, reines Wohngebiet, Kurgebiet, Krankenhäuser, Pflegeanstalten) bei der

Ermittlung des Beurteilungspegels die erhöhte Störwirkung von Geräuschen durch einen Zu-

schlag zu berücksichtigen. Der Zuschlag beträgt 6 dB:

Bezeichnung von bis

an Werktagen 06:00 Uhr 07:00 Uhr

20:00 Uhr 22:00 Uhr

an Sonn- und

Feiertagen

06:00 Uhr 09:00 Uhr

13:00 Uhr 15:00 Uhr

20:00 Uhr 22:00 Uhr

Tabelle 3: Ruhezeiten

7 Berechnungs- und Bewertungsgrundlagen
Die Mittelungspegel wurden mit dem Schallausbreitungs-Berechnungsprogramm SOUND-

PLAN 9.0, Stand 17.09.2024, berechnet.

Gewerbelärm

Die Berechnung der Mittelungspegel erfolgte nach der TA Lärm "Technische Anleitung zum

Schutz gegen Lärm" (1). Dabei wurden Beugungen, Dämpfungen und Reflexionen mitberück-

sichtigt.

Die Mittelungspegel wurden nach der DIN ISO 9613 (3) ermittelt.

Für Quellen mit Frequenzangaben wird die Bodendämpfung nach dem allgemeinen Verfahren

berechnet. Hier wird für den Bodenfaktor G für das umliegende Gelände ein Wert von 0,6

angesetzt.

Für Quellen ohne Frequenzangaben erfolgt die Berechnung nach dem alternativen Verfahren.

Für die Ermittlung der meteorologischen Korrektur Cmet wurde gemäß der Landesanstalt für

Umwelt Baden-Württemberg ein Korrekturfaktor C0 für den Zeitraum von 06:00 Uhr bis

22:00 Uhr von 3 dB und von 22:00 Uhr bis 06:00 Uhr von 0 dB angesetzt (4).

1 In der TA Lärm, geändert durch Verwaltungsvorschrift vom 01.06.2017, ist auf die Buchstaben d bis f referenziert.
Dies wurde durch die Korrektur vom 07.07.2017 berichtigt.
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8 Genehmigungsbescheide
Nachfolgend sind die sich aus der Genehmigungslage ergebenden Vorgaben hinsichtlich des

Lärmschutzes aufgeführt. Die Flurnummern können der Anlage 16.3 entnommen werden.

Fl.Nr. Bescheid - Auszug - Nutzung -Umsetzung der Lärmauflagen

671/2 Datum Bescheid

28.10.199

4

Zeichen: B375/94

Betreiber: Anton Bailer, Eichenhain 10, 88480 Achstetten

Vorhaben: Einbau eines Getränke- und Lebensmittelmarktes

Lage: Gemarkung Achstetten Fl.-Nr. 671/2; Langer Weg 8

BPlan: -

Auflagen zum Lärmschutz: Auszug aus der Baubeschreibung bei ge-

werblichen Anlagen gemäß § 4 Abs. 2 Bauvorlagen VO – zusätzliche

Angaben zum Immissions- und Arbeitsschutz

Umsetzung:

Zur Ermittlung der tatsächlichen Geräuschimmissionen des Getränke-

und Lebensmittelmarktes werden diese detailliert betrachtet (siehe

Punkt 9 und Punkt 10).
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9 Beschreibung des lärmrelevanten Betriebsablaufes
Der Getränke- und Lebensmittelmarkt in Achstetten der Getränke-Service Bailer GmbH bietet

neben Getränken und Lebensmitteln auch eine Frischwarentheke mit Backwaren sowie Wurst-

, Fleisch und Käsewaren an. Des Weiteren beliefert die Getränke-Service Bailer GmbH Gast-

ronomen und Veranstaltungen aller Art mit Getränken und diversen Leihinventaren (Kühlan-

hänger, Biertischgarnituren, Gläser, Schirme, Kühlanhänger etc.).

Die Öffnungszeiten des Marktes sind von Montag bis Freitag von 07:30 Uhr bis 12:15 Uhr so-

wie Montag, Dienstag, Donnerstag und Freitag am Nachmittag von 14:30 Uhr bis 18:00 Uhr.

Am Samstag ist der Markt von 07:00 Uhr bis 12:00 Uhr geöffnet.

An der Nordwestfassade des Gebäudes befinden sich zwei Kühlanlagen, die vorwiegend in

den Sommermonaten in Betrieb sind. Die PKW-Stellplätze befinden sich entlang der Straße

„Weg hinter den Gärten“ gegenüber des Marktes. Am südlichen Rand der Parkfläche werden

die Kühlanhänger abgestellt.

Die Anlieferung der Ware findet mittels PKW und LKW zur Tag- und Nachtzeit statt.

Des Weitern befindet sich an der Südwestfassade eine Paketstation.

Aus dem Gebäude des Getränke- und Lebensmittelmarktes ist mit keinen immissionsrelevan-

ten Geräuscheinwirkungen zu rechnen.

10 Ausgangsdaten
Im Folgenden werden die relevanten Schallquellen aufgeführt.

Neben der Betrachtung gemäß den Betreiberangaben (V0) erfolgt eine ergänzende Betrach-

tung unter Berücksichtigung der gemäß Baubeschreibung zur Genehmigung (V1) festgelegten

Betriebszeiten (Tagzeitraum 06:00 Uhr bis 22:00 Uhr) des Getränke- und Lebensmittelmark-

tes (und einer Nutzung der Paketstation in der Nachtzeit).

Die Lage der einzelnen Schallquellen ist der Anlage 16.4 zu entnehmen. Die in der Anlage

dargestellten Objektnummern sind in der Tabelle in der Anlage 16.5.1 (V0) bzw. 16.5.2 (V1) in

der Spalte „Obj.Nr.“ den jeweiligen Schallquellen zugeordnet.

Die Korrektur für Schallquellen hinsichtlich der Betriebsdauer bzw. Anzahl der Vorgänge pro

Beurteilungszeitraum erfolgt auf Basis der Angaben in der Tabelle 15 (V0) und Tabelle 16 (V1).

In der Tabelle in der Anlage 16.5.1 (V0) bzw. 16.5.2 (V1) ist der Korrekturwert in der Spalte

„dLw“ aufgeführt.
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10.1 Parkvorgang (PV)
Die Berechnung der durch den Parkplatzverkehr verursachten Lärmemissionen erfolgte nach

dem getrennten Verfahren der Parkplatzlärmstudie (5).

Es wurde für die Parkplätze der Schallleistungspegel für eine Fahrbewegung pro Parkplatz

und Stunde berechnet.

Bezeichnung LW A,0 KI KPA Z LW A

PKW-01-PV 63,0 4 3 3 73,0
PKW-02-PV 63,0 4 3 3 73,0
PKW-03-PV 63,0 4 3 3 73,0
PKW-04-PV 63,0 4 0 0 67,0
LKW-01-PV
LKW-02-PV
LKW-03-PV

63,0 3 14 3 83,0

Tabelle 4: Ausgangsdaten für den Parkvorgang

Legende: LWA,0 : Ausgangsschallleistungspegel
KI : Taktmaximalzuschlag
KPA : Zuschlag für Parkplatzart
Z : Zuschlag für Nutzungsart, z.B. 3 dB für 2 Parkvorgänge pro Nutzung
PV : Parkvorgang
LWA : Schallleistungspegel
Alle Pegel in dB(A)

Da pro LKW-Fahrt (eine LKW-Fahrt entspricht einer An- und einer Abfahrt) an einer Haltestelle

2 Parkbewegungen stattfinden (1x bei der Anfahrt, 1x bei der Abfahrt) wird ein Zuschlag von

Z = 3 dB(A) angesetzt (Verdopplung des Pegels).

Da teilweise pro PKW-Fahrt (eine PKW-Fahrt entspricht einer An- und einer Abfahrt) an einer

Haltestelle 2 Parkbewegungen stattfinden (1x bei der Anfahrt, 1x bei der Abfahrt) wird ein Zu-

schlag von Z = 3 dB(A) angesetzt (Verdopplung des Pegels).

Es werden die folgenden Schallleistungspegel pro Vorgang angesetzt:

Bezeichnung Beschreibung Quelle
h LWA* Z LWA

m dB(A) dB(A) dB(A)

PKW-01-PV PV Kunden (5) 0,5 70,0 3 73,0

PKW-02-PV PV Kühlanhänger (5) 0,5 70,0 3 73,0

PKW-03-PV
PV Anlieferung Markt (Klein-

transporter) (5) 0,5 67,0 3 73,0

PKW-04-PV
PV Mitarbeiter und Paketsta-

tion
(5) 0,5 67,0 0 67,0

LKW-01-PV PV Anlieferung Be- und Ent-
ladung mit Stapler

(5) 1,0 80,0 3,0 83,0

LKW-02-PV
PV Anlieferung Be- und Ent-
ladung mit Palettenhubwa-

gen
(5) 1,0 80,0 3,0 83,0

LKW-03-PV PV Anlieferung Kühllaster (5) 1,0 80,0 3,0 83,0

Tabelle 5: Ausgangsdaten für den Parkvorgang

Legende: h : Höhe über Grund, akustischer Mittelpunkt
LWA* : Ausgangsschallleistungspegel
Z : Zuschlag für Nutzungsart, z.B. 3 dB für 2 Parkvorgänge pro Nutzung
PV : Parkvorgang
LWA : Schallleistungspegel
Alle Pegel in dB(A)
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10.2 Fahrstrecke (FS)
PKW

Gemäß Parkplatzlärmstudie (5) ist der Emissionspegel für den PKW Parksuch- und Durch-

fahrtsverkehr für eine Fahrt mit 30 km/h, zu berechnen. Dabei ergab sich für eine Fahrt pro

Stunde ein Wert von Lm,E = 28,5 dB(A). Nach der RBLärm (6) ergibt sich der Schallleistungs-

pegel pro Meter (LWA‘) durch einen Zuschlag von 19,2 dB zu LWA/m = 47,7 dB(A). Der Emissi-

onspegel eines Kleintransporters entspricht dem eines PKW.

LKW

Die Lärmemissionen durch den LKW-Fahrverkehr wurden der Studie "Technischer Bericht zur

Untersuchung der Geräuschemissionen durch Lastkraftwagen auf Betriebsgeländen von

Frachtzentren, Auslieferungslagern, Speditionen und Verbrauchermärkten sowie weiterer ty-

pischer Geräusche insbesondere von Verbrauchermärkten" (7) entnommen. Hier wird für die

LKW-Fahrstrecke ein längenbezogener Schallleistungspegel von LWA/m = 63 dB(A) für eine

Fahrbewegung pro Stunde angegeben.

Fahrbahnoberfläche

Die Fahrbahnoberfläche der Fahrgassen ist asphaltiert. Es wird daher kein Zuschlag KStrO nach

der Parkplatzlärmstudie angesetzt.

Ausgangsdaten

Es werden die folgenden Schallleistungspegel pro Vorgang und Meter angesetzt:

Bezeichnung Beschreibung Quelle
h LWA/m* KStrO LWA/m

m dB(A) dB(A) dB(A)

PKW-03-FS
FS Anlieferung Markt

(Kleintransporter)
(8),
(6) 0,5 47,7 0 47,7

LKW-01-FS FS Anlieferung Be- und
Entladung Stapler

(7) 1,0 63,0 0 63,0

LKW-02-FS
FS Anlieferung Be- und
Entladung mit Paletten-

hubwagen
(7) 1,0 63,0 0 63,0

LKW-03-FS FS Anlieferung Kühllaster (7) 1,0 63,0 0 63,0

Tabelle 6: Ausgangsdaten für die Fahrstrecke

Legende: h : Höhe über Grund, akustischer Mittelpunkt
LWA/m* : Ausgangsschallleistungspegel je Meter
KStrO : Zuschlag für Oberfläche der Fahrgassen
FS : Fahrstrecke
LWA/m : Schallleistungspegel je Meter inklusive Zuschlag für Oberfläche
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10.3 LKW-Rangiervorgang (RV)
Es wird der folgende Schallleistungspegel pro Vorgang angesetzt:

Bezeichnung Beschreibung Quelle
h LWA KI / KT t LWA,1h

m dB(A) dB Min. dB(A)

LKW-RV Rangieren (9), S. 25 1,0 99,0 inkl. 1 81,2

Tabelle 7: Ausgangsdaten

Legende: h : Höhe über Grund, akustischer Mittelpunkt
LWA : Schallleistungspegel
KI / KT : Zuschlag Impuls- oder Tonhaltigkeit, „inkl.“ Zuschlag im LWA enthalten
t : Mittlere Einwirkzeit je betrachteten Vorgang
LWA,1h : Schallleistungspegel je Vorgang und Stunde

10.4 LKW-Ladevorgang (LV)
Elektrostapler

Es wird der folgende Schallleistungspegel angesetzt:

Bezeichnung Beschreibung Quelle
h LWA* KI / KT t LWA,1h

m dB(A) dB(A) Min. dB(A)

LKW-01-LV
Be- und Entladung
mit Elektrostapler (10) 1,0 95,0 inkl. 30 92,0

Tabelle 8: Ausgangsdaten

Legende: h : Höhe über Grund, akustischer Mittelpunkt
LWA* : Ausgangsschallleistungspegel
KI / KT : Zuschlag Impuls- oder Tonhaltigkeit, „inkl.“ Zuschlag im LWA enthalten
t : Mittlere Einwirkzeit je betrachteten Vorgang
LWA,1h : Schallleistungspegel je Vorgang und Stunde

Pallettenhubwagen, Rollcontainer

Es wird der folgende Schallleistungspegel angesetzt:

Bezeichnung Beschreibung Quelle
h LWA* KI / KT LWA,1h

m dB(A) dB(A) dB(A)

LKW-02-LV
Be- und Entladung
Palettenhubwagen

(11), Seite 72 1,0 91,8 inkl. 91,8

LKW-03-LV Be- und Entladung
Rollcontainer

(11), Seite 73 1,0 74,5 inkl. 74,5

Tabelle 9: Ausgangsdaten

Legende: h : Höhe über Grund, akustischer Mittelpunkt
LWA* : Ausgangsschallleistungspegel
KI / KT : Zuschlag Impuls- oder Tonhaltigkeit, „inkl.“ Zuschlag im LWA enthalten
LWA,1h : Schallleistungspegel je Vorgang und Stunde
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10.5 LKW-Kühlaggregat
Es wird der folgende Schallleistungspegel pro Vorgang angesetzt:

Bezeichnung Beschreibung Quelle
h LWA

KI /
KT

t LWA,1h

m dB(A) dB Min. dB(A)

LKW-04-Kühlaggregat Separatmotor (12), S. 11 3,0 93,0 0 15 87

Tabelle 10: Ausgangsdaten

Legende: h : Höhe über Grund, akustischer Mittelpunkt
LWA : Schallleistungspegel
KI / KT : Zuschlag Impuls- oder Tonhaltigkeit, „inkl.“ Zuschlag im LWA enthalten
t : Mittlere Einwirkzeit je betrachteten Vorgang
LWA,1h : Schallleistungspegel je Vorgang und Stunde

10.6 Einkaufswagen (EKW)
Fahrstrecke (FS)

Die Fahrstrecke der Einkaufswägen von der Sammelstelle zum Parkplatz sind im vorliegenden

Fall zu betrachten. Für die Einkaufswägen werden die Ausgangsdaten von Palettenhubwägen

(11) herangezogen. Die Fahrwege sind weitgehend asphaltiert und teilweise auch gepflastert.

Pro Kunde ergeben sich 4 Vorgänge (2 unbeladene und 2 beladene).

Es wird der folgende Schallleistungspegel pro Vorgang und Meter angesetzt:

Bezeichnung Beschreibung Quelle
h LWA Kv Z LWA/m

m dB(A) dB(A) dB(A) dB(A)

EKW-FS-unbeladen Pflaster (11),
Seite 75

0,5 95 37 3 61,0

EKW-FS-beladen Pflaster
(11),

Seite 75 0,5 90 37 3 56,0

Tabelle 11: Ausgangsdaten für die Fahrstrecke

Legende: h : Höhe über Grund, akustischer Mittelpunkt
LWA : Ausgangsschallleistungspegel
Kv : Korrekturfaktor Geschwindigkeit (für v = 1,4 m/s)
Z : Zuschlag für Nutzungsart, z.B. 3 dB für 2 Fahrstrecken pro Vorgang
LWA/m : Schallleistungspegel je Meter

Einkaufswagen-Sammelbox

Am Eingang befindet sich die Einkaufswagen-Sammelbox. Es wird von 150 Kunden ausge-

gangen. Für einen Vorgang (Ein- und Ausstapeln) wird von einem Schallleistungspegel von

72 dB(A)  ausgegangen.

Es wird der folgende Schallleistungspegel angesetzt:

Bezeichnung Beschreibung Literatur
h KI / KT LWA

m dB dB(A)

Einkaufswagen Metallkorb
(11),

Seite 74 1,0 0 72,0

Tabelle 12: Ausgangsdaten

Legende: h : Höhe über Grund, akustischer Mittelpunkt
KI / KT : Zuschlag Impuls- oder Tonhaltigkeit, „inkl.“ Zuschlag im LWA enthalten
LWA : Schallleistungspegel
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10.7 Außenlager
Es wird der folgende Schallleistungspegel angesetzt:

Bezeichnung Beschreibung Quelle
h LWA* KI / KT LWA,1h

m dB(A) dB dB(A)

Außenlager-Stapler Elektro (10) 1,0 95,0 inkl. 95,0

Außenlager-Palettenhubwagen Fahrt auf Asphalt (7), Seite 17, 18 0,5 94,0 inkl. 94,0

Tabelle 13: Ausgangsdaten

Legende: h : Höhe über Grund, akustischer Mittelpunkt
LWA* : Ausgangsschallleistungspegel
KI / KT : Zuschlag Impuls- oder Tonhaltigkeit, „inkl.“ Zuschlag im LWA enthalten
LWA,1h : Angesetzter Schallleistungspegel

10.8 Heizung, Lüftung, Klima (HLK)
Die HLK-Anlagen befinden sich an der Nordwestfassade des Gebäudes.

Es wird der folgende Schallleistungspegel angesetzt:

Bezeichnung Quelle
h KI / KT LWA

m dB dB(A)

HLK-01 /E/ 3,0 0 50,0

HLK-02 /E/ 3,0 0 50,0

Tabelle 14: Ausgangsdaten

Legende: h : Höhe über Grund, akustischer Mittelpunkt
KI / KT : Zuschlag Impuls- oder Tonhaltigkeit, „inkl.“ Zuschlag im LWA enthalten
LWA : Schallleistungspegel

10.9 Anzahl der Vorgänge
Die Anzahl der Vorgänge und der betriebsspezifischen Einwirkzeiten und deren Dauer wurde

uns von der Getränke-Service Bailer GmbH mitgeteilt  /E/.

In der folgenden Tabelle sind die Einwirkzeiten und die Anzahl der Einwirkungen aufgeführt.

Dabei sind in der nachfolgenden Tabelle die unter „Quelle“ aufgeführten Abkürzungen wie folgt

definiert:

PKW-01-PV PKW-Parkplatz der Kunden

PKW-02-PV PKW-Parkplatz der Kühlanhänger

PKW-03-PV PKW-Parkplatz der Anlieferfahrzeuge

PKW-04-PV PKW-Parkplatz der Mitarbeiter und Paketstation

LKW-01-PV LKW-Parkplatz Anlieferung Be- und Entladung mittels Stapler

LKW-02-PV LKW-Parkplatz Anlieferung Be- und Entladung mittels Palettenhubwagen

LKW-03-PV LKW-Parkplatz Anlieferung Be- und Entladung mittels Rollcontainer
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Variante V0

In der folgenden Tabelle sind die Einwirkzeiten und die Anzahl der Einwirkungen gemäß den

Betreiberangaben /B/ aufgeführt (Variante V0).

in
 R

Z

au
ß

 R
Z

22
-2

3

23
-2

4

00
-0

1

01
-0

2

02
-0

3

03
-0

4

04
-0

5

05
-0

6

Außenlager-Palettenhubwagen Stunde 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0
Außenlager-Stapler Stunde 0 1,5 0 0 0 0 0 0 0 0
EKW Vorgang 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0
HLK Stunde 3 13 1 1 1 1 1 1 1 1
LKW-01 Vorgang 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
LKW-02 Vorgang 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
LKW-03 Vorgang 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
PKW-01 Vorgang 0 150 0 0 0 0 0 0 0 0
PKW-02 Vorgang 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0
PKW-03 Vorgang 1 22 0 0 0 0 0 0 1 0
PKW-04 Vorgang 4 18 1 1 1 1 1 1 1 1

Quelle Einheit

Beurteilungszeitraum

Tabelle 15: Anzahl der betriebsspezifischen Ereignisse Variante V0

Legende: in RZ : Innerhalb der Ruhezeiten
auß RZ : Außerhalb der Ruhezeiten

Variante V1

Ergänzend erfolgt eine Betrachtung unter Berücksichtigung der gemäß der Baubeschreibung

zur Genehmigung festgelegten Betriebszeiten (Tagzeitraum 06:00 bis 22:00 Uhr) des Ge-

tränke- und Lebensmittelmarktes und einer Nutzung der Paketstation in der Nachtzeit (Vari-

ante V1). In der folgenden Tabelle sind die Einwirkzeiten und die Anzahl der Einwirkungen

gemäß der der Baubeschreibung zur Genehmigung /D/ aufgeführt (Variante V1).

in
 R

Z

au
ß

 R
Z

22
-2

3

23
-2

4

00
-0

1

01
-0

2

02
-0

3

03
-0

4

04
-0

5

05
-0

6

Außenlager-Palettenhubwagen Stunde 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0
Außenlager-Stapler Stunde 0 1,5 0 0 0 0 0 0 0 0
EKW Vorgang 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0
HLK Stunde 3 13 1 1 1 1 1 1 1 1
LKW-01 Vorgang 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
LKW-02 Vorgang 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
LKW-03 Vorgang 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
PKW-01 Vorgang 0 150 0 0 0 0 0 0 0 0
PKW-02 Vorgang 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0
PKW-03 Vorgang 2 22 0 0 0 0 0 0 0 0
PKW-04 Vorgang 4 18 1 1 1 1 1 1 1 1

Quelle Einheit

Beurteilungszeitraum

Tabelle 16: Anzahl der betriebsspezifischen Ereignisse Variante V1

Legende: in RZ : Innerhalb der Ruhezeiten
auß RZ : Außerhalb der Ruhezeiten
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Bei der Angabe "Stunde" wird die reine Einwirkzeit in Stunden in den einzelnen Beurteilungs-

zeiträumen tagsüber von 06:00 Uhr bis 22:00 Uhr und nachts von 22:00 Uhr bis 06:00 Uhr

angegeben. Bei der Angabe "Vorgang" wird z.B. die Anzahl der Fahrbewegungen innerhalb

des jeweiligen Zeitraumes angegeben.

Für Gebiete nach TA Lärm, geändert durch Verwaltungsvorschrift vom 01.06.2017, ist nach

Punkt 6.5 "Zuschlag für Tageszeiten mit erhöhter Empfindlichkeit" für die Nummer nach

Punkt 6.1 Buchstaben2 e bis g (allgemeines Wohngebiet, reines Wohngebiet, Kurgebiet, Kran-

kenhäuser, Pflegeanstalten) zwischen den Zeiträumen tagsüber außerhalb der Ruhezeit "auß

RZ" (07:00 Uhr bis 20:00 Uhr) und tagsüber innerhalb der Ruhezeit "in RZ" (06:00 Uhr bis

07:00 Uhr und 20:00 Uhr bis 22:00 Uhr) zu unterscheiden. Dabei ist es unerheblich, zu welcher

Uhrzeit die Einwirkung innerhalb des jeweiligen Zeitraumes stattfindet.

Nachts ist die lauteste Nachtstunde (lNs) ausschlaggebend.

11 Bewertung der Beurteilungspegel
In der Anlage 16.5 wird die Berechnung und die Bewertung der Beurteilungspegel dargestellt.

Tagzeitraum

Die Untersuchungsergebnisse zeigen, dass bei einer Festsetzung eines allgemeinen Wohn-

gebietes der Immissionsrichtwert der TA Lärm „Technische Anleitung zum Schutz gegen

Lärm“ im Bereich des südöstlich gelegenen Grundstücks (ehemaliges Bankgebäude) über-

schritten wird.

Bei einer Festsetzung des südöstlich gelegenen Grundstücks (ehemaliges Bankgebäude) als

Mischgebiet wird der Immissionsrichtwert an diesem Gebäude eingehalten. An den östlich des

Getränke- und Lebensmittelmarktes gelegenen Grundstücken (Fl.-Nrn. 671/1 und 672/2) wer-

den in einem Abstand von ca. 10 m zur Grundstücksgrenze der Immissionsrichtwert der

TA Lärm für ein allgemeines Wohngebiet in der Tagzeit überschritten.

Nachtzeitraum

Die Berechnungen der Variante 0 haben gezeigt, dass durch die Anlieferungen (LKW und

PKW) im Hofbereich in der Nachtzeit die Immissionsrichtwerte der TA Lärm „Technische An-

leitung zum Schutz gegen Lärm“ an mehreren Immissionsorten im Bestand als auch an pla-

nungsrechtlich zulässigen Immissionsorten (auch bei Ausweisung eines Mischgebietes im Be-

reich des südöstlich gelegenen Grundstücks (ehemaliges Bankgebäude)) erheblich über-

schritten werden.

Die Berechnungen der Variante 1 zeigen, dass unter Berücksichtigung des Betriebes der

haustechnischen Anlagen und möglicher Parkbewegungen im Bereich der Paketstation mit

einer Einhaltung der Immissionsrichtwerte am >15 m entfernten Mischgebiet bzw. am >28 m

entfernten allgemeinen Wohngebiet zu rechnen ist.

2 In der TA Lärm, geändert durch Verwaltungsvorschrift vom 01.06.2017, ist auf die Buchstaben d bis f referenziert.
Dies wurde durch die Korrektur vom 07.07.2017 berichtigt.



Titel: Bebauungsplan "Obstgarten I" der Gemeinde Achstetten - Untersuchung der
schalltechnischen Belange (Gewerbelärm)

Datum: 30.10.2024 Bezeichnung: LA24-253-G01-01 Seite: 17 von 49 Seiten

S 30.10.24 15:15 P 30.10.24 15:16 Marlies Schaser

12 Bewertung der Spitzenpegel
Tagsüber

Die sich nach (11) für eine Verladung von Paletten an fahrzeugeigenen Ladebordwand mit

einem LWAmax = 113,3 dB(A) ergebenden Mindestabstände von 6 Meter für ein Mischgebiet

und ca. 10 Meter für ein allgemeines Wohngebiet werden der bei Ausweisung ein Mischgebie-

tes auf der Fl.-Nr. 671 eingehalten und bei Ausweisung eines allgemeinen Wohngebietes

überschritten.

Nachts

Die sich nach (11) für eine Verladung von Rollcontainer an fahrzeugeigenen Ladebordwand

mit einem LWAmax = 112,1 dB(A) ergebenden Mindestabstände von 90 Meter für ein Mischge-

biet und ca. 160 Meter für ein allgemeines Wohngebiet werden erheblich überschritten.

Die in der Parkplatzlärmstudie (5) vorgegebenen Mindestabstände zwischen schützenswerter

Nutzung und PKW-Stellplätzen mit Nutzung nachts liegen bei 28 m für ein allgemeines Wohn-

gebiet und 15 m für ein Mischgebiet. Diese Abstände werden durch die Nutzung der Paketsta-

tion eingehalten.
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13 Textvorschläge für den Bebauungsplan

13.1 Allgemeine Informationen
Entsprechend dem Bericht mit dem Titel "Bebauungsplan "Obstgarten I" der Gemeinde

Achstetten - Untersuchung der schalltechnischen Belange (Gewerbelärm)" der BEKON

Lärmschutz & Akustik GmbH mit der Bezeichnung "LA24-253-G01-01" vom 30.10.2024

können die nachfolgenden Hinweise (13.2) übernommen werden.

Hinweise für die Übernahme in die Planzeichnung und in den Textteil:

- Die in der Grafik aus der Anlage 16.6 dargestellten Baugrenzen und das Mischgebiet

ist in der Planzeichnung des Bebauungsplanes festzusetzen.

- Der Bericht mit dem Titel "Bebauungsplan "Obstgarten I" der Gemeinde Achstetten -

Untersuchung der schalltechnischen Belange (Gewerbelärm)" der BEKON

Lärmschutz & Akustik GmbH mit der Bezeichnung "LA24-253-G01-01" vom

30.10.2024 ist als Bestandteil der Begründung festzusetzen.

13.2 Textvorschläge für die Hinweise
Hinweis:

1.)  Bei der Planung und Installation von Klimageräten, Kühlgeräten, Lüftungsgeräten,

Luft-Wärme-Pumpen, Mini-Blockheizkraftwerken und ähnlichen Anlagen und

Geräten sind die Vorgaben aus dem LAI "Leitfaden für die Verbesserung des

Schutzes gegen Lärm bei stationären Geräten in Gebieten, die dem Wohnen

dienen" ergebende Mindestabstände zur benachbarten Wohnbebauung zu

beachten. Der Leitfaden ist online zu beziehen bei der Bund/Länder-

Arbeitsgemeinschaft Immissionsschutz (LAI) unter folgendem Link https://www.lai-

immissionsschutz.de/Veroeffentlichungen-67.html („Physikalische Einwirkungen“),

oder kann kostenlos bei der BEKON Lärmschutz & Akustik GmbH angefordert

werden.

2.) Die durch die landwirtschaftliche Nutzung der angrenzenden und umliegenden

Flächen (auch Obstplantagen) entstehenden Lärm-, Staub- und

Geruchsimmissionen sind im gesamten Bebauungsplangebiet hinzunehmen. Dies

gilt auch z.B. für Lärmimmissionen die bei besonderen Pflege- oder

Erntetätigkeiten nachts entstehen.

https://www.lai-immissionsschutz.de/Veroeffentlichungen-67.html
https://www.lai-immissionsschutz.de/Veroeffentlichungen-67.html
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14 Abkürzungen der Akustik
Aat Mittlere Dämpfung durch Luftabsorption
Aba Mittlere Einfügedämpfung
Adiv Mittlere Entfernungsminderung
Agr Mittlerer Bodeneffekt
Am Mittlere sonstige Dämpfung (Bebauung, Bewuchs, ...)
Aw Mittlere meteorologische Korrektur, Windeinfluss
B Bezugsgröße nach der Parkplatzlärmstudie
Bewertung "+" Anforderung eingehalten
Bewertung "Zahl" entspricht Betrag der Überschreitung
CmN Meteorologische Korrektur, nachts
CmT Meteorologische Korrektur, tagsüber
DI Richtwirkungskorrektur
dLw Emissionskorrektur für Einwirkdauer im Bezugszeitraum in dB
Dv Pegelkorrektur für Geschwindigkeit in dB(A)
Dz Abschirmmaß in dB(A)
F Stellplätze je Einheit der Bezugsgröße nach Parkplatzlärmstudie
IGW Immissionsgrenzwert
IRW Immissionsrichtwert in dB(A)
K Reflexionszuschlag in dB(A)
KD Durchfahranteil auf Parkplatz
KI Zuschlag für Impulshaltigkeit
KO Zuschlag für gerichtete Abstrahlung
KPA Zuschlag für Parkplatzart nach Parkplatzlärmstudie
KStrO Zuschlag für die Oberfläche der Fahrgassen
KVDI Korrekturglied für diffuses Schallfeld in der Halle in dB(A)
L Länge der Quelle
LD1 Immissionsortbezogenes Abschirmmaß in dB
LD2 Immissionsortbezogene Korrektur in dB
Lm Mittelungspegel in dB(A)
Lm,E25 Emissionspegel des PKW-Fahrverkehrs (RLS 90) in dB(A)
lNs Beurteilungszeitraum – lauteste Nachtstunde
Lr Beurteilungspegel in dB(A)
LrN Beurteilungspegel nachts
LrT Beurteilungspegel tagsüber
Ls Schalldruck am Immissionsort in dB(A) ohne Korrekturen
LTM Taktmaximalzuschlag in dB(A)
LWA Schallleistungspegel in dB(A)
LWA‘ Schallleistungspegel pro Meter in dB(A)
LWA“ Schallleistungspegel pro Quadratmeter in dB(A)
LWA,0 Ausgangsschallleistungspegel in dB(A)
LWA/E Schallleistungspegel in dB(A) pro Einheit (Einheit: m für Linien und m² für Flächen)
LZ Schallquellenbezogener Zuschlag in dB(A)
M mittlere stündliche Verkehrsdichte in KFZ/h oder LKW/h
N Anzahl der Stellplätze
Na Beurteilungszeitraum – Nacht
Nutz Bauliche Nutzung
OW Orientierungswert in dB(A)
P LKW-Anteil in %
R‘w bewertetes Schalldämm-Maß in dB
Re Reflexanteil
S Länge der Fahrstrecke oder Entfernung Quelle-Immissionsort in m
S Flächengröße in m²
ta Beurteilungszeitraum - Tag
v Geschwindigkeit in km/h
Z Zuschlag für Nutzungsart eines Parkplatzes
ZB Zeitbereich
ZR Ruhezeitenzuschlag in dB(A)
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16 Anlagen
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16.1 Übersichtsplan

Plangebiet
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16.2 Bebauungsplan
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16.3 Lage der Immissionsorte

Getränke- und Lebens-
mittelmarkt
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16.4 Lage der Schallquellen

Die Zuordnung der Schallquellen zu
den Objektnummern ist der Tabelle
„Teilbeurteilungspegel“ zu entneh-
men.
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16.5 Beurteilungspegel

16.5.1 Teilbeurteilungspegel – Angaben gemäß Betreiberangaben (V0)
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16.5.2 Teilbeurteilungspegel – Angaben unter Berücksichtigung des Be-
scheides (V1)
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